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Text 

§. 18. 

(1) Die Nebenintervention kann in jeder Lage des Rechtsstreites bis zu dessen rechtskräftiger 
Entscheidung durch Zustellung eines Schriftsatzes an beide Parteien erfolgen. Der Intervenient hat das 
Interesse, welches er am Siege einer der Processparteien hat, bestimmt anzugeben. 

(2) Über den von einer der Processparteien gestellten Antrag auf Zurückweisung des 
Nebenintervenienten ist nach vorhergehender mündlicher Verhandlung zwischen dem Bestreitenden und 
dem Intervenienten durch Beschluss zu entscheiden. Hiedurch wird der Fortgang des Hauptverfahrens 
nicht gehemmt. 

(3) Solange dem Zurückweisungsantrage nicht rechtskräftig stattgegeben ist, muss der Intervenient 
dem Hauptverfahren zugezogen werden und können Processhandlungen desselben nicht ausgeschlossen 
werden. 

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 30/2009) 


